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Nach dem einstimmig vom Bundestag verabschiedeten Gesetzesentwurf 
eines Mediatonsgesetzes (MedG) und der dazu vorliegenden Begründung 

sollen aus Gründen der Qualitätssicherung in der Mediation 

�� die Anforderungen an die Grundkenntnisse und Kernkompetenzen eines 
Mediators präzisiert,

�� die Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ gesetzlich verankert und 

�� im Zusammenhang mit einer von der Bundesregierung zu erlassenden Verord-
nung (Ermächtigung in § 6 MedG-E vorgesehen) die Voraussetzungen für die 
Führung der Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ festgelegt werden.

�� Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss angerufen, um die gerichtsin-
terne Mediation in den Prozessordnungen zu regeln. Damit konnte das Gesetz 
noch nicht in Kraft treten und die Verordnung noch nicht erlassen werden.

Nach der vorgesehenen gesetzlichen Regelung wird es in Zukunft den 
„Mediator“ und den „zertifizierten Mediator“ geben. 

Ein Mediator wird sich nach dem Gesetz und seiner Begründung und dem darauf 
beruhenden, gegenwärtigen Erkenntnisstand als „zertifizierter Mediator“ bezeich-
nen dürfen, wenn er eine Ausbildung (mindestens 120 Stunden) abgeschlossen 
hat, die die Ausbildungsstandards und Inhalte nach der noch zu erlassenden 
Rechtsverordnung nach § 6 MedG-E erfüllt.

Die nach § 6 MedG-E vorgesehene Verordnung soll nach § 6 Nr. 8 MedG-E 
Übergangsregelungen für Personen enthalten, die bereits vor Inkrafttreten 
des Gesetzes als Mediator tätig sind.

Hieraus folgt voraussichtlich:
Sie haben bis zum Inkrafttreten des MedG bereits mindestens 90 Stunden  
Mediationsausbildung absolviert und wollen sich nicht nur als Mediator,  
sondern auch als „zertifizierter Mediator“ bezeichnen:

Für diesen Fall wird es Übergangsregelungen geben, die es Ihnen nach unserer 
Ansicht ermöglichen, das Ziel nach dem derzeitigen Stand des Gesetzesentwurfes 
entweder durch mindestens bis zu 30 Stunden zusätzliche Fortbildung oder auch durch 
nachzuweisende entsprechende praktische Erfahrung als Mediator zu erreichen. Sie 
würden dann nach unserer Einschätzung die voraussichtlichen, in der nach § 6 MedG-E 
vorgesehenen VO zu regelnden Voraussetzungen zur Zertifizierung erfüllen. 

Dazu bieten wir verschiedene Möglichkeiten, die untereinander kombiniert 
werden können:

�� fehlende Stunden können in unserem „Upgrade: Mediator mit voraussichtlicher 
Zertifizierungsmöglichkeit“ (4 Tage = 30 Stunden) gebucht werden. In folgenden 
Städten bieten wir „Upgrade-Lehrgänge“ an, die nach Besuch unseres Lehrgan-
ges Mediation den zusätzlichen Inhalt vermitteln, der nach der Gesetzesbegrün-
dung in der VO für die Ausbildung zum Mediator geregelt werden soll: 

�� Hannover 	 30.05  - 02.06.2012
�� Leipzig	 14.11. - 17.11.2012
�� Stuttgart	 05.12. - 08.12.2012

- siehe Seite 4

�� „Workshop Mediation“ (06. – 07.07.2012 in Leipzig und 21. – 22.09.2012 in 
Frankfurt/Langen) mit jeweils 15 Stunden (unterschiedlicher Workshop-Inhalt, 
daher kombinierbar) - siehe Seite 4

�� Fortbildung „Unternehmens- / Wirtschaftsmediation“ 12. – 13.10.2012 in 
Hannover (10 Stunden) - siehe Seite 4 
 

Neues zum Mediationsgesetz 

Nach unserer Auffassung gilt nach derzeitigem § 5 Abs. 2 iVm § 6 MedG-E und der 
Gesetzesbegründung: Wenn Sie nach Inkrafttreten des MedG, aber vor Inkrafttreten 
der Rechtsverordnung (soll erst 1 Jahr nach Erlass der Verordnung -etwa Mitte 
2013- in Kraft treten) mindestens 120 Stunden Mediationsausbildung, die den 
Anforderungen der zu erlassenden VO entspricht, absolviert haben, dürfen Sie sich 
mit Inkrafttreten der Verordnung als „zertifizierter Mediator“ bezeichnen.

In unseren Mediationslehrgängen 2012 können Sie sowohl eine Grundausbil-
dung zum „Mediator“ (96 Stunden) erhalten, als auch die nach dem derzeitigen 
Gesetzesentwurf mit Gesetzesbegründung in der noch zu erlassenden Verordnung 
zu erwartenden Voraussetzungen der Übergangsbestimmungen für die Bezeich-
nung „zertifizierter Mediator“ (120 Stunden) erwerben. 

Die Inhalte entsprechen den in der Gesetzesbegründung aufgeführten Angaben. 
Sie können bei der Ausbildung also zwischen einer Grundausbildung zum „Me-
diator“ als auch einer umfassenderen Ausbildung wählen, die unserer Ansicht 
nach geeignet sein wird, sich als“zertifizierten Mediator“ zu bezeichnen und ggf. 
auch zertifizieren zu lassen.

Mit Inkrafttreten des MedG fällt nach derzeitigem Gesetzesentwurf die 
Möglichkeit einer nachträglichen Ergänzung von Ausbildungsstunden für 
Mediatoren-Neuausbildungen voraussichtlich weg. 

Ein „Upgrade“ vom „Mediator“ zum „zertifizierten Mediator“ wird nachträglich 
dann voraussichtlich nicht mehr möglich sein, wenn Ihre Grundausbildung erst 
nach Inkrafttreten des MedG abgeschlossen wurde.

Kann ich mich jetzt zum „zertifizierten Mediatior“ upgraden? 

Was muss ich tun, um voraussichtlich „zertifizierter Mediator“ zu werden?

Ihre Ansprechpartnerin

Haben Sie noch Fragen? Ihre Ansprechpartnerin Frau Bettina Bauer  
Tel. 07066 - 90 08 24 steht Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 
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Anmeldung per FAX 0 70 66-90 08 22
Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuztem Seminar an 
(Anmeldebegrenzung 20, Mindestanmeldezahl 10)

 Mediator	  voraussichtl. zertifizierungsfähiger Mediator
	 96 Std. 2.850,00 Euro zzgl. MwSt. 	        120 Std. 3.800,00 Euro zzgl. MwSt. 

	Gutschein
	 (bei Anmeldung bitte mitschicken - pro Anmeldung nur ein 
	 Gutschein einlösbar - nachträglich eingereichte Gutscheine 
	 können nicht mehr berücksichtigt werden)

	Ratenzahlung (à 3 Raten)

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen Stand März 2012,  
PDF-Download unter www. ARBER-seminare.de

Datum, Unterschrift____________________________________________

Geburtsdatum_________________________________________________

Kanzlei______________________________________________________

Position/Beruf_________________________________________________

Titel/Name____________________________________________________

Vorname_____________________________________________________

Straße_______________________________________________________

PLZ/Ort______________________________________________________

Telefon/FAX___________________________________________________

E-Mail_______________________________________________________

Zeit
Block-Lehrgang:  
4 x Donnerstag - Samstag jeweils 8 Stunden (96 Nettozeitstd.: Mediator);  
5 x Donnerstag - Samstag (120 Nettozeitstd. - Ziel: Voraussichtl. Anforderungen an 	
zertif. Mediator)

Kompakt-Lehrgang:  
Montag - Samstag jeweils 8 Stunden (96 Nettozeitstd.: Mediator)  
zzgl. 3 Tage (120 Nettozeitstd. - Ziel: Voraussichtl. Anforderungen an zertif. Mediator)

Komprimiert-Lehrgang:  
Montag - Samstag jeweils 8 Stunden (96 Nettozeitstd. : Mediator)  
zzgl. 3 Tage (120 Nettozeitstd. - Ziel: Voraussichtl. Anforderungen an zertif. Mediator)

Gebühren
2.850,00 Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (96 Nettozeitstd. : Mediator)
3.800,00 Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (120 Nettozeitstd. - Ziel: Voraussichtliche 
Anforderungen an zertif. Mediator)
Ratenzahlung à 3 Raten ohne Zusatzkosten möglich

Inhalt
(entspricht nach unserer Auffassung dem in der Gesetzesbegründung vorge-
sehenen Inhalt der noch zu erlassenden Verordnung zur Festlegung der Ausbil-
dungsvoraussetzungen - Übergangsregelungen - eines zertifizierten Mediators)

�� Grundsätze der Mediation
�� Aufbau und Ablauf des Mediationsverfahrens
�� Grundlegende Methoden und Techniken der Mediation
�� Verhandlungsstrategien nach dem Harvard-Konzept
�� Gewaltfreie Kommunikation
�� Kommunikationsmodelle
�� Frage- und Zuhörtechniken
�� Praktische Beispiele und Übungen
�� Grenzen der Mediation
�� Rechtliche und standesrechtliche Grundlagen
�� Kosten der Mediation

Lehrgang Mediation 

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte/innen, Rechtsassessoren und Angehörige anderer Berufsgruppen, 
die ihre beruflichen und sozialen Kompetenzen erweitern möchten und/oder 
eine berufliche Tätigkeit als Mediator/in anstreben. Der Lehrgang bietet eine 
Mediationsausbildung, die die Voraussetzungen von § 7a BORA (90 Stunden) 
sowie nach unserer Auffassung den in der Gesetzesbegründung vorgese-
henen Inhalt der Verordnung zur Festlegung der Ausbildungsanforderungen 
(Übergangsregelung) für den zertifizierten Mediator (120 Stunden) erfüllt. 
Jura-Studenten/innen, zum Erwerb der studiengangsspezifischen Kenntnisse im  
Bereich der Mediation.

Unsere Referenten

Martin Wode, Rechtsanwalt und Mediator
Vorstand des Instituts für Konfliktmanagement und Mediation e.V., 
Firmen-, Existenz- und Gründungsberater, Schwerpunkt: Konflikt- 
schlichtung in Unternehmen und im Zusammenhang mit Immobilien.

Warum Mediation?
Mediation ist nicht nur eine Alternative der Streitbeilegung.
Der Bundestag hat einstimmig am 15.12.2011 das Gesetz zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung 
(MediationsG) nach 2. und 3. Beratung (BT-Drs. 17/8058) verabschiedet.
Unabhängig von diesem Gesetzgebungsverfahren und dessen Ergebnis rückt die 
Mediation immer mehr in das Bewusstsein der Justiz und Problembetroffener, die 
sich nicht zwangsläufig eine originäre anwaltliche Problembearbeitung wünschen, 
aber mangels Alternativen beauftragen.

Dr. Christine Rabe, Rechtsanwältin und Mediatorin
Vorstand des Instituts für Konfliktmanagement und Mediation e.V., 
Schwerpunkt: Mediation im familienrechtlichen Bereich.

Gut zu wissen
Anmeldebegrenzung 20 - Mindestteilnehmerzahl 10 

*Für unseren Fachlehrgang Mediation in Bremen  
 können wir schon jetzt eine Durchführungsgarantie geben. 

Was heißt Komprimiert?
�� Ausbildung in 2 Blöcken (96 Nettozeitstd. - Mediator)
�� 2 Blöcke + 3 Tage (120 Nettozeitstd. - Ziel: Voraussichtl. Anforderungen 	

	 an zertif. Mediator)
�� 2x jeweils 1 Woche durchgehender Unterricht (+ 3 Tage f. voraussichtliche 	

		  Anforderungen an zertif. Mediator)�� Sonntags frei! 

Was heißt Kompakt?
�� Ausbildung innerhalb von 2 Wochen (96 Nettozeitstd. - Mediator)
�� 2 Wochen + 3 Tage (120 Nettozeitstd. - Ziel: Voraussichtl. Anforderungen 	

	 an zertif. Mediator)
�� Sonntags frei! 

Ort			   Beginn 

	 Bremen*	 04.10.2012 

	 Bodensee/Höri - kompakt	 30.07.2012  
	 Usedom/Bansin - kompakt	 27.08.2012 
	 Erfurt  - komprimiert	 12.11.2012 
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Anmeldung per FAX 0 70 66-90 08 22

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuztem Seminar an 
(Anmeldebegrenzung 20, Mindestanmeldezahl 10)

	 Gutschein (bei Anmeldung bitte mitschicken - 
	 pro Seminartag nur ein Gutschein einlösbar - 
	 nachträglich eingereichte Gutscheine können 		
	 nicht mehr berücksichtigt werden)

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen 
Stand März 2012, PDF-Download unter www. ARBER-seminare.de

Datum, Unterschrift____________________________________________

Geburtsdatum_________________________________________________

Kanzlei______________________________________________________

Position/Beruf_________________________________________________

Titel/Name____________________________________________________

Vorname_____________________________________________________

Straße_______________________________________________________

PLZ/Ort______________________________________________________

Telefon/FAX___________________________________________________

E-Mail_______________________________________________________

Mediation - Fortbildung  |  Voraussichtl. Anforderungen an „zertifizierten Mediator“
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Inhalt
Es werden typische gruppenspezifische Fallstricke und Herausforderungen 
beleuchtet sowie ausgewählte Einheiten unter Berücksichtigung des Entwurfs 
zum MedG vertieft. Das Seminar eignet sich unserer Ansicht nach für die zu 
erwartenden Anforderungen zum „zertifizierten Mediator“.

Unternehmens-/ Wirtschaftsmediation

Teilnehmerkreis
Ausgebildete Mediatoren, die eine mind. 90-stündige Grundausbildung der 
Mediation absolviert haben.

	 Ort	 Termin

o	 Hannover	 12. - 13.10.2012

Zeit
Freitag:	 14:00 Uhr - 18:30 Uhr (4 Nettozeitstunden) 
Samstag:	 09:30 Uhr - 17:00 Uhr (6 Nettozeitstunden)

Gebühren
510,00 Euro zzgl. ges. MwSt., inkl. Seminarunterlagen

Inhalt
Nach einem kurzen Überblick über das Mediationsverfahren beleuchtet das 
Seminar dabei im ersten Teil die Mediation zwischen Unternehmen und 
dabei regelmäßig auftretende gesellschaftsrechtliche Besonderheiten.  
Im zweiten Teil wird die Mediation innerhalb eines Unternehmens, insbe-
sondere zwischen Gesellschaftern behandelt.
Daneben gibt das Seminar praktische Anleitungen, wie mit Hilfe von Me-
diationstechniken Streitigkeiten und Konflikte zwischen Gesellschaftern 
vermieden oder zumindest frühzeitig gelöst werden können, z.B. im Rahmen 
einer Gesellschafterversammlung. 

Unser Referent
Martin Wode, Rechtsanwalt und Mediator

auch nach § 15 FAO für Handels- u. Gesellschaftsrecht geeignet 

Workshop Mediation

Teilnehmerkreis
Ausgebildete Mediatoren, die mindestens 90 Std. Grundausbildung haben und sich 
als Mediator üben und praktische Erfahrungen in der Mediation erwerben wollen.

	 Ort	 Termin

o	 Leipzig	 06. - 07.07.2012  (Übungsfälle A)

o	 Frankfurt/Langen	 21. - 22.09.2012  (Übungsfälle B)

Zeit
Freitag: 09:30 Uhr bis 21:00 Uhr (inkl. Abendessen)
Samstag: 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr (inkl. Mittagessen)
(insgesamt 15 Nettozeitstunden)

Inhalt
Der Workshop eignet sich für ausgebildete Mediatoren, die dieses Konflikt-
lösungsverfahren selbst „am Fall“ praktisch üben wollen und sich dadurch 
Erfahrungen für die Praxis erarbeiten möchten. 

Nach einer kurzen Wiederholung – auch anhand des Phasenmodels – stehen 
im Mittelpunkt der Veranstaltung Übungen, bei denen in 4er-Gruppen 
anhand verschiedener Fallübungen die Mediation angewandt wird. 

Die Übungsfälle sind in Frankfurt/Langen bzw. Leipzig verschieden.

Unsere Referenten

Martin Wode, Rechtsanwalt und Mediator

Dr. Christine Rabe, Rechtsanwältin und Mediatorin

Begrenzung auf 16 Teilnehmer
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Upgrade: Mediator mit voraussichtlicher Zertifizierungsmöglichkeit

Gut zu wissen
Diese Fortbildung ergänzt unseres Erachtens die bisherige 90-std. Ausbildung für 
Rechtsanwälte, um nach dem derzeitigen Stand des Entwurfs zum MedG, seiner 
Begründung und den Übergangsregelungen die zu erwarteten Ausbildungsanforde-
rungen zu erfüllen, um später den Titel „zertifizierter Mediator“ führen zu können. 

Unsere Referenten
Dr. Christine Rabe, Rechtsanwältin und Mediatorin 
Martin Wode, Rechtsanwalt und Mediator
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	 Ort	 Termin

o	 Hannover	 30.05. - 02.06.2012 
o	 Leipzig	 14.11. - 17.11.2012 
o	 Stuttgart	 05.12. - 08.12.2012 

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte und Mediatoren mit einer mind. 90-stündigen Ausbildung, die 
später den Titel „zertifizierter Mediator“ erwerben möchten.

Zeit
30 Nettozeitstunden

Gebühren
990,00 Euro zzgl. ges. MwSt., inkl. Seminarunterlagen

Gebühren
550,00 Euro zzgl. ges. MwSt., inkl. Seminarunterlagen


